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SGB XII, sofern eine entsprechende Grundlage gegeben ist. 



Gesetzestext  Seite 1 AsylbLG/ BKGG/ SGB II/ SGB XII 

 

                                                                                                                     

LK MSE                    

 

§ 28 SGB II 

Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

 

(1) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft wer-

den bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach Maßgabe 

der Absätze 2 bis 7 gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen be-

rücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbilden-

de Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler). 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für  

1. Schulausflüge und 

2.  mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 

Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70 

Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. Abweichend 

von Satz 1 werden bei Schülerinnen und Schülern, die im jeweiligen Schuljahr nach den in Satz 1 

genannten Stichtagen erstmalig oder aufgrund einer Unterbrechung ihres Schulbesuches erneut in 

eine Schule aufgenommen werden, für den Monat, in dem der erste Schultag liegt, 70 Euro be-

rücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von August bis Januar des Schuljahres fällt, oder 

100 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von Februar bis Juli des Schuljahres 

fällt. 

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 

Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsäch-

lichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der 

leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regelbe-

darf zu bestreiten. Als zumutbare Eigenleistung gilt in der Regel der in § 9 Absatz 2 des Regelbe-

darfs-Ermittlungsgesetzes genannte Betrag. 

(5) Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lern-

förderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den 

schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden 

Mehraufwendungen berücksichtigt für  

1.  Schülerinnen und Schüler und 

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in 

schulischer Verantwortung angeboten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des 

monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schul-

besuch stattfindet. 

(7) Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilha-

be am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monat-

lich berücksichtigt für  

1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare 
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angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und 

3. die Teilnahme an Freizeiten. 

Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwen-

dungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach 

Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im begründeten Ausnahmefall 

nicht zugemutet werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 

 

§ 29 SGB II 

Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch 

Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direkt-

zahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter); die kommunalen 

Träger bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Sie können auch bestimmen, 

dass die Leistungen nach § 28 Absatz 2 durch Geldleistungen gedeckt werden. Die Bedarfe nach 

§ 28 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen gedeckt. Die kommunalen Träger kön-

nen mit Anbietern pauschal abrechnen.  

(2) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweili-

gen Gutscheins als erbracht. Die kommunalen Träger gewährleisten, dass Gutscheine bei geeig-

neten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden 

können. Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben wer-

den. Die Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Verlustes soll ein 

Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen 

wurde. 

(3) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der 

Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus 

möglich. 

(4) Im begründeten Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der 

Leistung verlangt werden. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentschei-

dung widerrufen werden. 

 

§ 37 SGB II 
Antragserfordernis 

 

(1) Leistungen nach diesem Buch werden auf Antrag erbracht. Leistungen nach § 24 Absatz 1 und 

3 und Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 2, Absatz 4 bis 7 sind gesondert zu beantra-

gen. 

(2) Leistungen nach diesem Buch werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. Der An-

trag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt auf den Ersten des Monats zurück. 

Der Antrag auf Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 7 wirkt, soweit daneben andere Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erbracht werden, auf den Beginn des aktuellen Bewil-

ligungszeitraums nach § 41 Absatz 3 zurück. 
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§ 34 SGB XII 

Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

 

(1) Bedarfe für Bildung nach den Absätzen 2 bis 7 von Schülerinnen und Schülern, die eine allge-

mein- oder berufsbildende Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach Absatz 6 werden neben den 

maßgebenden Regelbedarfsstufen gesondert berücksichtigt. Leistungen hierfür werden nach den 

Maßgaben des § 34a gesondert erbracht. 

 

(2) Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen aner-

kannt für 

1. Schulausflüge und 

2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 

Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schü-

lern für den Monat, in dem der erste Schultag liegt, in Höhe von 70 Euro und für den Monat, in dem 

das zweite Schulhalbjahr beginnt, in Höhe von 30 Euro anerkannt. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 

Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsäch-

lichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der 

leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, sie aus dem Regelbedarf zu bestrei-

ten. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lern-

förderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den 

schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden 

Mehraufwendungen berücksichtigt für 

1. Schülerinnen und Schüler und 

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in 

schulischer Verantwortung angeboten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des 

monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schul-

besuch stattfindet. 

(7) Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe 

am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich 

berücksichtigt für 

1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare 

angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und 

3. die Teilnahme an Freizeiten. 
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§ 34a SGB XII 

Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden auf Antrag er-

bracht. Einer nachfragenden Person werden, auch wenn keine Regelsätze zu gewähren sind, für 

Bedarfe nach § 34 Leistungen erbracht, wenn sie diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln voll-

ständig decken kann. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 bleiben bei der 

Erbringung von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel unberücksichtigt. 

(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch 

Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direkt-

zahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter); die zuständigen 

Träger der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Bedarfe nach 

§ 34 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen gedeckt. 

(3) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweili-

gen Gutscheins als erbracht. Die zuständigen Träger der Sozialhilfe gewährleisten, dass Gut-

scheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote 

eingelöst werden können. Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus 

ausgegeben werden. Die Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Ver-

lustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in An-

spruch genommen wurde. 

(4) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der 

Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus 

möglich. 

(5) Im begründeten Einzelfall kann der zuständige Träger der Sozialhilfe einen Nachweis über eine 

zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, 

soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden. 

 

§ 3  BKGG  

Zusammentreffen mehrerer Ansprüche 

 

(1) Für jedes Kind werden nur einer Person Kindergeld, Kinderzuschlag und Leistungen für Bildung 

und Teilhabe gewährt. 

(2) Erfüllen für ein Kind mehrere Personen die Anspruchsvoraussetzungen, so werden das Kinder-

geld, der Kinderzuschlag und die Leistungen für Bildung und Teilhabe derjenigen Person gewährt, 

die das Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. Ist ein Kind in den gemeinsamen Haushalt von 

Eltern, einem Elternteil und dessen Ehegatten, Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen wor-

den, bestimmen diese untereinander den Berechtigten. Wird eine Bestimmung nicht getroffen, be-

stimmt das Familiengericht auf Antrag den Berechtigten. Antragsberechtigt ist, wer ein berechtigtes 

Interesse an der Leistung des Kindergeldes hat. Lebt ein Kind im gemeinsamen Haushalt von El-

tern und Großeltern, werden das Kindergeld, der Kinderzuschlag und die Leistungen für Bildung 

und Teilhabe vorrangig einem Elternteil gewährt; sie werden an einen Großelternteil gewährt, 

wenn der Elternteil gegenüber der zuständigen Stelle auf seinen Vorrang schriftlich verzichtet hat. 
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§ 5 BKGG 

Beginn und Ende des Anspruchs 

 

(1) Das Kindergeld, der Kinderzuschlag und die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom 

Beginn des Monats an gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind; sie werden bis 

zum Ende des Monats gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen wegfallen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 wird in den Fällen des §6a Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Kinderzu-

schlag erst ab dem Monat , der auf den Monat der Antragstellung folgt, gewährt, wen die Leistun-

gen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für den Monat, in dem der Antrag auf Kinderzu-

schlag gestellt worden ist, bereits erbracht worden sind. 

 

§ 6b BKGG 

Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 

(1) Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind 

nach diesem Gesetz oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf 

Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn  

1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 

6a beziehen oder 

2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld bezie-

hen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind, nicht jedoch die berechtigte Person zu berücksichtigen-

des Haushaltsmitglied im Sinne von Satz 1 Nummer 2 ist und die berechtigte Person Leistungen 

nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht. Wird das Kindergeld nach § 74 

Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 48 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialge-

setzbuch ausgezahlt, stehen die Leistungen für Bildung und Teilhabe dem Kind oder der Person 

zu, die dem Kind Unterhalt gewährt. 

(2) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen zur Deckung der Bedarfe 

nach § 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. § 28 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Für die Bemessung der Leistungen für die Schülerbe-

förderung nach § 28 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sind die erforderlichen tat-

sächlichen Aufwendungen zu berücksichtigen, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden 

und den Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mit-

teln zu bestreiten. Als zumutbare Eigenleistung gilt in der Regel ein Betrag in Höhe von 5 € monat-

lich. 

Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialge-

setzbuch wird zur Ermittlung der Mehraufwendungen für jedes Mittagessen ein Betrag in Höhe des 

in § 9 des Regelbedarfsermittlungsgesetzes festgelegten Eigenanteils berücksichtigt. Die Leistun-

gen nach Satz 1 gelten nicht als Einkommen oder Vermögen im Sinne dieses Gesetzes. § 19 Ab-

satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 

(2a) Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe verjähren in zwölf Monaten nach Ablauf 

des Kalendermonats in dem sie entstanden sind. 

(3) Für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe gelten die §§ 29,30 und 40 Absatz 

6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 
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§ 9 BKGG 

Antrag 

 

(1) Das Kindergeld und der Kinderzuschlag sind schriftlich zu beantragen. Der Antrag soll bei der 

nach § 13 zuständigen Familienkasse gestellt werden. Den Antrag kann außer dem Berechtigten 

auch stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Kindergeldes hat. 

(2) Vollendet ein Kind das 18. Lebensjahr, so wird es für den Anspruch auf Kindergeld nur dann 

weiterhin berücksichtigt, wenn der oder die Berechtigte anzeigt, dass die Voraussetzungen des § 2 

Absatz 2 vorliegen. Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bei der zuständigen Stelle schriftlich zu beantra-

gen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 45 SGB I 

Verjährung 

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

sie entstanden sind. 

(2) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten 

die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. 

(3) Die Verjährung wird auch durch schriftlichen Antrag auf die Sozialleistung oder durch Erhebung 

eines Widerspruchs gehemmt. Die Hemmung endet sechs Monate nach Bekanntgabe der Ent-

scheidung über den Antrag oder den Widerspruch. 

 

§ 3 AsylbLG 

Grundleistungen 

3) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft wer-

den bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Leistungen nach Absatz 1 

oder Absatz 2 entsprechend den §§ 34, 34a und 34b des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ge-

sondert berücksichtigt. 
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1. Grundsätze  

1.1. Anspruchsgrundlagen  

Nach BKGG 

Personen erhalten gemäß § 6b Abs. 1 BKGG Leistungen für Bildung und Teil-

habe. 

 

Ein Anspruch setzt voraus, dass für das Kind, für das Leistungen beantragt 

werden, ein Anspruch auf Kindergeld oder andere Leistungen nach § 4 BKKG 

besteht und  

1. das Kind mit dem Antragsteller in einem Haushalt lebt und der Antrag-

steller für mindestens ein Kind Kinderzuschlag (KIZ) bezieht. Es ist also 

ausreichend, wenn für ein Kind im Haushalt KIZ gewährt wird, sodass al-

le anderen im Haushalt lebenden Kinder ebenfalls anspruchsberechtigt 

sind, soweit keine anderen Ansprüche dem entgegen stehen oder  

2. im Fall der Bewilligung von Wohngeld der Antragsteller und das Kind, für 

das Leistungen beantragt werden, zu berücksichtigende Haushaltsmit-

glieder sind. 

 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind vorrangig nach dem BKGG zu 

gewähren. Sie entsprechen gemäß § 6b Abs. 2 Satz 1 BKGG jedoch den Leis-

tungen nach § 28 SGB II. Für die Erbringung der Leistungen gelten die § 29, 30 

und 40 Abs. 6 SGB II entsprechend, sodass die Ausführungen dieser Richtlinie 

zum SGB II grundsätzlich entsprechend anwendbar sind. 

 

Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG verjähren 

in zwölf Monaten nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 

 

Nach SGB II 

Leistungsberechtige haben gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 28 

SGB II Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe vorbehaltlich des § 19 

Abs. 3 Satz 3 SGB II in der Höhe der jeweiligen Bedarfe. Der Anspruch ist aus-

geschlossen, soweit sie einen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapi-

tel des SGB XII haben. 

 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe ergänzen den Regelbedarf, der weiter-

gehende typische Bedarfslagen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch ab-

deckt. So ist insbesondere die Anschaffung von Schulbüchern vom Regelbedarf 

umfasst, soweit die Länder nicht ohnehin Lehrmittelfreiheit gewähren.  

 

Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II verjähren 

in vier Jahren nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 

 

Nach SGB XII 

Ebenfalls besteht ein Anspruch auf Bedarfe für Bildung und Teilhabe gemäß 

§ 17 Abs. 1 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII.  

1.1.1 

 

 

 

1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

 

 

 

 

 

1.1.4 

 

 

1.1.5 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 

 

 

 

 

1.1.7 

 

 

1.1.8 
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Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII verjäh-

ren in vier Jahren nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 

 

Nach AsylbLG 

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Ge-

meinschaft. Dabei werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Leistungen entsprechend den §§ 34, 34a und 34b des Zwölften Buches Sozial-

gesetzbuch gesondert berücksichtigt. 

 

1.2. Personenkreis 

Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten Leistungsberechtigte unabhängig 

davon, ob sie erwerbsfähig sind oder nicht. Maßgeblich sind neben den Vo-

raussetzungen der Anspruchsgrundlage, dass die Altersgrenzen und die jewei-

ligen weiteren Voraussetzungen der in § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII geregel-

ten Bedarfe erfüllt werden.  

 

Leistungen für Bildung werden an Schüler, die eine allgemein- oder berufsbil-

dende Schule besuchen, bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt.  

Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden an Leis-

tungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt.  

 

Personen, die eine Ausbildungsvergütung, BaföG oder Berufsausbildungsbeihil-

fe (BAB) erhalten, sind nicht anspruchsberechtigt. Das Beziehen von Schüler-

BaföG schließt einen Anspruch hingegen nicht aus, da es als Darlehen gewährt 

wird.  

 

Zudem ist § 10 Abs. 3 SGB VIII zu beachten. 

 

Soweit Leistungsberechtigte innerhalb eines Monats das 25. bzw. 18. Lebens-

jahr vollenden, wird die jeweilige Leistung bis zum Monatsende gewährt.  

 

1.3. Sonstiges 

Alle Leistungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. 

 

Die einzelnen Leistungen unterscheiden sich nach Leistungen für  

Bildung  

- Schulausflüge (Rn. 4.1 ff.) 

- Mehrtägige Klassenfahrten (Rn. 5.1 ff.) 

- Schulbedarf (Rn. 6.1 ff.) 

- Schülerbeförderung (Rn. 7.1 ff.) 

- Lernförderung (Rn. 8.1 ff.) 

- Mittagsverpflegung (Rn. 9.1 ff.) 

 

Teilhabe  

- Soziale und kulturelle Teilhabe (Rn. 8.1 ff.) 

 

 

 

1.1.9 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

 

1.2.3 

 

 

 

 

1.2.4 

 

1.2.5 

 

 

 

1.3.1 
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Im begründeten Einzelfall kann gemäß § 29 Abs. 4 SGB II bzw. § 34a Abs. 5 

SGB XII zudem ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der 

Leistung verlangt werden. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Be-

willigungsentscheidung widerrufen werden.  

 

Hinsichtlich der konkreten persönlichen Voraussetzungen wird auf die Ausfüh-

rungen zu den einzelnen Leistungen verwiesen. 

 

1.3.2 

 

 

 

 

1.3.3 

 

2. Verfahren  

2.1. Antragstellung  

SGB II 

Gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 SGB II sind die Leistungen für Teilhabe und Bil-

dung nach § 28 Abs. 2 und Abs. 4 – 7 SGB II gesondert zu beantragen. 

 

SGB XII 

Gemäß § 34a Absatz 1 SGB XII werden Leistungen zur Deckung der Bedarfe 

nach § 34 Abs. 2 und 4 bis 7 SGB XII auf Antrag erbracht. 

 

Der Globalantrag stellt dabei eine Möglichkeit der Verwaltungsvereinfachung 

dar. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte interpretiert den Globalantrag 

in dergestalt, dass ein Antrag auf einzelne Leistungskomponenten als fristwah-

rend für die Gesamtheit der Bildungs- und Teilhabeleistungen gewertet wird. 

Durch einen Globalantrag wird jedoch kein eigenständiger Bewilligungszeitraum 

begründet; vielmehr besteht weiterhin die Kongruenz zum Bewilligungszeitraum 

der Hauptleistung. 

 

Darüber hinaus sind die Leistungen für jedes Kind einzeln zu beantragen.  

 

Die Leistung zur Deckung des persönlichen Schulbedarfes wird von Amts we-

gen gewährt, soweit zu den jeweiligen Terminen (01.08. und 01.02. eines jeden 

Jahres) die Voraussetzungen vorliegen.  

 

Soweit Antragssteller bisher keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

haltes (ALG II) beziehen, muss zur Prüfung der Bedürftigkeit zusätzlich noch 

der vollständige ALGII-Antrag gestellt werden. 

 

2.1.1 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

 

2.1.5 

 

 

 

2.1.6 

 

 

2.2. Zuständigkeit  

Anträge sind beim örtlich zuständigen Träger (§ 36 SGB II) zu stellen. Maßgeb-

lich ist jeweils der gewöhnliche Aufenthalt des Leistungsberechtigten, unabhän-

gig vom Ort des Schulbesuches, einer Kindertageseinrichtung oder Wahrneh-

mung der sozialen oder kulturellen Teilhabe.  

 

Für die Bearbeitung der Anträge auf Bildung und Teilhabe sind im Rahmen des 

SGB II grundsätzlich die Jobcenter MSE-Nord und MSE-Süd zuständig, soweit 

die Kinder, für die entsprechende Leistungen beantragt werden, bereits Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (z.B. Sozialgeld) erhalten.  

2.2.1 

 

 

 

 

2.2.2 
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Dies gilt auch für Anträge von Antragstellern, die bisher keine Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes bezogen haben (Nichtleistungsempfänger).  

 

Soweit Leistungen für Kinder beantragt werden, für die Hilfe zum Lebensunter-

halt oder Grundsicherung nach dem SGB XII, Wohngeld oder ein Kinderzu-

schlag nach dem BKGG sowie Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG ge-

zahlt wird, ist für die Bearbeitung der Anträge auf Bildung und Teilhabe das So-

zialamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zuständig.  

 

 

 

 

2.2.3 

 

 

 

 

2.3. Leistungserbringung  

2.3.1. Geldleistungen 

Die Leistungen „Persönlicher Schulbedarf“, „Schülerbeförderung“ und „mehrtä-
gige Klassenfahrten“ werden grundsätzlich als Geldleistung erbracht. 
 

2.3.1.1 

2.3.2. Bildungskarte 

Die übrigen Leistungen sollen im Regelfall über die Börsen der Bildungskarte 

erbracht werden. Diese ist im Internet unter www.bildungs-karte.org zu finden. 

 

Sofern jedoch eine Kita/Schule nicht über ein Konto verfügt, kann im Einzelfall 

die Leistung auch als Geldleistung erbracht werden, soweit der entsprechende 

Zahlungsnachweis vorgelegt wurde. 

 

2.3.3. Nachweispflicht 

2.3.2.1 

 

 

2.3.2.2 

 

Mit der Freischaltung der Bildungskartenbörse bzw. der finalen Zahlung an den 

Anbieter gilt die Leistung als erbracht.  

In begründeten Einzelfällen kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende 

Verwendung der Leistung verlangt werden. Bei fehlendem Nachweis kann dann 

auch der Widerruf der Bewilligungsentscheidung in Betracht kommen. 

2.3.3.1 

 

2.4. Leistungsanbieter  

 

Eine Abrechnung ist in der Regel nur mit Anbietern möglich, mit denen eine 

entsprechende Vereinbarung getroffen wurde.  

 

Die Vereinbarungen sollen nur mit geeigneten Anbietern geschlossen werden.  

 

Vereine und Aktivitäten mit verfassungsrechtlich bedenklichen, jugendgefähr-

denden sowie gewalt- und aggressionsfördernden Inhalten sind nicht zu be-

rücksichtigen. Liegen Anhaltspunkte für derartige Inhalte vor und hat sich der 

Anbieter nicht bereits als bekannt und bewährt erwiesen, ist der Sachverhalt bei 

der antragstellenden Person zu ermitteln und der Antrag ggf. abzulehnen. Es ist 

regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis einzuholen.  

 

Die Anbieter, mit denen eine Vereinbarung geschlossen wurde, sind im Online-

Portal frei zu schalten.  

 

 

2.4.1 

 

 

2.4.2 

 

2.4.3 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 

 

 

 

http://www.bildungs-karte.org/
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3. Ermittlung des Bedarfes / Bedarfsprüfung 

3.1. Grundsatz 

Bei den Leistungen nach § 28 SGB II handelt es sich um spezielle Bedarfe von 

Kinder bzw. Schülerinnen und Schülern bis zum 18. bzw. 25. Lebensjahr.  

Insoweit werden die jeweiligen Bedarfe der in einer Bedarfsgemeinschaft le-

benden Kinder jeweils dem betreffenden Kind zugerechnet. 

 

Faustregel: 

Soweit Kinder nach bisheriger Einkommensanrechnung und –verteilung einen 

Anspruch auf Hilfen zum Lebensunterhalt (ohne Bedarfe nach § 28 SGB II) ha-

ben, sind die betreffenden Kinder grundsätzlich auch bedürftig hinsichtlich der 

Bedarfe nach § 28 SGB II. 

 

Soweit die Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ohne Bedarfe nach 

§ 28 SGB II) durch Einkommen und Vermögen für die gesamte Bedarfsgemein-

schaft gedeckt sind, ist zu prüfen, in welchem Umfang die speziellen Bedarfe für 

Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler nach § 28 SGB II nicht gedeckt sind.  

 

Nach SGB II 

Besteht unter Berücksichtigung der Einkommensverteilung nach § 9 Absatz 2 

SGB II kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, so deckt weiteres 

Einkommen die Bedarfe nach § 28 SGB II in der Reihenfolge, in der sie dort 

geregelt sind. 

 

3.2. Wegfall der Bedürftigkeit  

Nach SGB II und SGB XII 

Soweit während des Bewilligungszeitraumes von Bildungs- und Teilhabeleis-

tungen die Bedürftigkeit kurzzeitig (i. d. R. 3 Monate) entfällt, z.B. durch Berück-

sichtigung eines Betriebskostenguthabens, Steuererstattung, behält die Bewilli-

gung weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

Bei einem dauerhaften Wegfall der Bedürftigkeit ist unter Hinweis auf § 40 Abs. 

3 SGB II zu prüfen, inwieweit Bewilligungen auf der Bildungskarte oder in Geld-

wert durch den Leistungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreter zu erstatten 

sind.  

 

3.1.1 

 

 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

 

3.1.3 

 

 

 

 

3.1.4 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

 

4. Aufwendungen für Schulausflüge, einschließlich Ausflüge von 

Kindertageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II / 

§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)  

4.1. Ziel der Förderung 

Die Leistung soll die gleichberechtigte Teilnahme aller Schülerinnen und Schü-

ler an Schulausflügen ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation ihrer El-

tern sicherstellen. 

 

 

4.1.1 
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4.2. Personenkreis 

Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 SGB II werden die Aufwendungen für Schulausflüge 

für Schülerinnen und Schüler gewährt. Nach Satz 2 werden die Leistungen 

auch für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kinder-

tagespflege geleistet wird, gewährt.  

 

Gemäß § 2 Kindertagesförderungsgesetz M-V sind in M-V folgende Arten der 

Förderung von Kindern zugelassen: 

Kindertageseinrichtungen 

Krippen: bis zum Beginn des Monats, in dem die Kinder das 3. Lebens-

jahr vollenden  

 

Kindergärten  bis zum Eintritt in die Schule  

 

Horte  bis zum Ende des Besuches der Grundschule, in Ausnahmefäl-

len auch bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6  

 

Kindertagespflege 

Die Kindertagespflege ist eine familienergänzende und –unterstützende 

Form der regelmäßigen Förderung durch eine Person, die nicht perso-

nensorgeberechtigt ist (Tagespflegeperson). 

 

 

4.2.1 

 

 

 

 

4.2.2 

 

Zu den allgemeinbildenden Schulen der Schüler in M-V zählen insbesondere:  

- Grundschule 

- Regionalschule  

- Gesamtschule (kooperative und integrierte)  

- Gymnasium  

- Förderschule  

- Gymnasium  

- Abendschule, Abendgymnasium  

 

Zu den berufsbildenden Schulen der Schüler in M-V zählen: 

- Berufsschule (einschließlich Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbil-

dungsjahr) 

- Berufsfachschule  

- Fachschule  

- Fachoberschule 

- Fachgymnasium 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 

 

4.3. Umfang der Förderung   

Die Aufwendungen für Schulausflüge werden in tatsächlicher Höhe anerkannt, 

soweit sie von der Schule oder Kindertageseinrichtung selbst unmittelbar veran-

lasst sind.  

 

Taschengelder für zusätzliche Ausgaben während des Ausfluges sowie Ausga-

ben für private Ausrüstungsgegenstände (Rucksack, Jogginganzug o.ä.) sind 

davon nicht erfasst. Sie müssen aus eigenen Mitteln bestritten werden.  

4.3.1 

 

 

 

4.3.2 
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Bei der Definition privater Ausrüstungsgegenstände ist auf die Abgrenzung zu 

achten, ob diese Gegenstände überwiegend für den konkreten Anlass (Schul-

ausflug) oder für (ggf. späteren) privaten Gebrauch angeschafft werden. Leih-

gebühren können im Einzelfall übernommen werden. 

 

 

 

 

 

4.4. Art und Dauer der Gewährung 

Die Leistung wird vorrangig als Bewilligung auf der Bildungskarte bzw. als Di-

rektzahlung an den Anbieter (Kitas / Schulen in privater Trägerschaft) für die 

Dauer des Bewilligungsabschnittes gewährt. 

 

Werden Bedarfe über die Bildungskarte gedeckt, gelten die Leistungen mit Be-

willigung auf der Bildungskarte als erbracht. Die Bildungskarte wird für den ge-

samten Bewilligungszeitraum im Voraus aufgeladen. 

 

Sofern der Anbieter über kein Konto verfügt und somit die Eltern direkt zahlen 

müssen, ist die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen möglich. 

 

4.4.1 

 

 

 

4.4.2 

 

 

 

4.4.3 

 

 

5. Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten  

(§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II / § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)  

5.1. Ziel der Förderung 

Die Leistung soll die gleichberechtigte Teilnahme aller Schülerinnen und Schü-

ler an mehrtägigen Klassenfahrten ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Situa-

tion ihrer Eltern sicherstellen. 

 

Mehrtägige Klassenfahrten sind nur förderungsfähig, wenn sie im Rahmen der 

schulrechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden. Maßgeblich ist, dass die 

Klassenfahrt auf Initiative und in Verantwortung der Schule durchgeführt wird.  

 

Die Teilnahme an einem Schüleraustausch gilt dann als mehrtägige Klassen-

fahrt, wenn er als schulische Veranstaltung dem Unterricht dient,  

jedoch nicht, wenn es sich um eine rein private Freizeitveranstaltung handelt. 

Übernommen werden können somit die Kosten für einen Schüleraustausch, an 

dem die Klasse während der regulären Unterrichtszeit am Unterricht einer an 

einem anderen Ort, ggf. auch in einem anderen Land gelegenen Schule teil-

nimmt. Dasselbe trifft für einen den Klassenverband ersetzenden Jahrgang oder 

Kurs zu. 

 
Nicht übernommen werden kann somit die privat organisierte Teilnahme, bei-

spielsweise im Rahmen eines Auslandsaufenthalts einer einzelnen Schülerin 

oder eines einzelnen Schülers während der Unterrichtszeit über einen längeren 

Zeitraum (z.B. halbjähriger Aufenthalt in Frankreich oder den USA) oder an ei-

nem zusätzlichen Austausch außerhalb der Unterrichtszeit, bspw. in den Ferien. 

 

 

5.1.1 

 

 

 

5.1.2 

 

 

 

5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

5.2. Personenkreis 

Hinsichtlich des förderungsfähigen Personenkreises wird auf Nr. 4.2. der RL 

(Rn 4.2.1ff) verwiesen. 

 

5.2.1 
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5.3. Umfang der Förderung  

Aufwendungen werden in tatsächlicher Höhe anerkannt, soweit die Aufwen-

dungen von der Schule/ Kindertageseinrichtung selbst unmittelbar veranlasst 

sind.  

Die Höhe der Aufwendungen ist nachzuweisen durch die „Bestätigung einer 

mehrtägigen Klassenfahrt“ als Bescheinigung der Schule oder Kindertagesein-

richtung (Anlage 1). 

 

Notwendige behinderungsbedingte Mehraufwendungen, unter anderem wegen 

erhöhten Betreuungsbedarfs bei Kindern mit Behinderung, werden zusätzlich 

berücksichtigt (Beispiel: Begleitperson), wenn kein anderer Leistungsträger vor-

rangig zur Kostenübernahme verpflichtet ist. 

 

Keine Leistungsgewährung erfolgt für: 

1. Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Schulausflugs 

bzw. der Klassenfahrt 

2. Ausgaben für private Ausrüstungsgegenstände, die nach dem Schul-

ausflug bzw. der Klassenfahrt weiter genutzt werden können (z.B. Ruck-

sack, Jogginghose) 

 

Übernommen werden können Leihgebühren für Gegenstände, wenn diese für 

den konkreten Anlass einmalig benötigt werden (z.B. Leihgebühren für eine 

Skiausrüstung bei einem Skiausflug). 

 

Entscheidend für den Zeitpunkt des Anspruchs ist in jedem Fall die Fälligkeit 

der durch die Anspruchsberechtigten zu erbringenden Aufwendungen. Wenn 

die Aufwendungen in Etappen zu zahlen sind, sind nur die entsprechenden Ra-

ten der Bedarfsprüfung zugrunde zu legen. 

 

 

5.3.1 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 

 

 

 

 

5.3.3 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 

 

 

 

5.3.5 

 

 

 

5.4. Art und Zeitpunkt der Gewährung  

Die Leistung kann durch Direktzahlung an den Anbieter (z.B. Schule oder Kin-

dertageseinrichtung) erbracht werden.  

 

Sie wird auf das in der Anmeldung zur Klassenfahrt angegebene Konto (ggf. 

auch das des LB) überwiesen. Bei Nachweis bereits erbrachter Aufwendungen 

können diese auch den Eltern erstattet werden. 

 

5.4.1 
 

 

5.4.2 
 

 

Mit der Zahlung des bewilligten Betrages gilt die Leistung als erbracht. Der Zeit-

punkt der Gewährung richtet sich nach der Fälligkeit der Zahlung, nicht jedoch 

nach dem Zeitpunkt der Fahrt als solches. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 
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6. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf  

(§ 28 Abs. 3 SGB II / § 34 Abs. 3 SGB XII)  

6.1. Ziel der Förderung  

Mit der Leistung für den persönlichen Schulbedarf erfolgt eine besondere För-

derung der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen aus Familien, 

die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Kräften und 

Mitteln bestreiten können. Die Leistung dient vorrangig dem Erwerb von Ge-

genständen zur persönlichen Ausstattung für die Schule (z. B. Schulranzen, 

Sportbekleidung, Schulmaterialien). 

6.1.1 

  

6.2. Personenkreis 

Voraussetzung für den Anspruch auf die Leistung ist der Besuch einer allge-

mein- oder berufsbildenden Schule im kommenden Schuljahr. Maßgeblich hier-

für ist der formale Beginn des Schuljahres. Dies ist gemäß § 57 SchulG M-V der 

1. August eines Jahres.  

 

Bei Minderjährigen ab dem 7. und bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 

kann in Hinblick auf die allgemeine Schulpflicht von einem Schulbesuch ausge-

gangen werden. Ein gesonderter Nachweis ist in diesem Zeitraum entbehrlich, 

soweit keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen. 

 

Mit dem Eintritt in die Jahrgangsstufe 10, spätestens ab Vollendung des 15. 

Lebensjahres, ist der Schulbesuch grundsätzlich nachzuweisen. Der Nachweis 

muss erkennen lassen, welche Schule in welcher Jahrgangsstufe besucht wird; 

daneben ist das voraussichtliche Ende des Schulbesuches zu bescheinigen.  

 

Hinsichtlich der Schularten wird auf die Rn. 4.2.3f der RL verwiesen.  

Anspruch besteht auch, wenn die Schule zur Erfüllung der Berufsschulpflicht 

ohne bestehendes Ausbildungsverhältnis besucht wird.  

 

 

6.2.1 

 

 

 

 

6.2.2 

 

 

 

 

6.2.3 

 

 

 

 

6.2.4 

 

 

 

6.3. Umfang der Förderung  

Die Höhe der Leistung für den persönlichen Schulbedarf beträgt für jeden Schü-

ler 70 Euro zum 01. August und 30 Euro zum 01. Februar je Schuljahr.  

 

Nach SGB II und BKGG 

Für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem BKGG werden abweichend 

davon, wenn der Schüler nach dem 1. August erstmalig oder aufgrund einer 

Unterbrechung des Schulbesuches erneut in eine Schule aufgenommen wird, 

für den Monat, in dem der erste Schultag liegt, 70 Euro berücksichtigt, wenn 

dieser Tag in den Zeitraum von August bis Januar des Schuljahres fällt, oder 

100 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den Zeitraum von Februar bis Juli 

des Schuljahres fällt. 

 

 

 

 

6.3.1 

 

 

 

6.3.2 
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Hierbei handelt es sich um einmalige Grundausstattungen. Bis zur nächsten 

Zahlung für den persönlichen Schulbedarf sind anfallende weitere Ausgaben für 

Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig nachgekauft werden müssen, wie z.B. 

Hefte, Stifte oder Patronen, aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 

 

6.3.3  

6.4. Art der Gewährung  

Die Leistung wird als Geldleistung gewährt.  

 

Die Entscheidung soll zusammen mit der Entscheidung über die Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts für den Monat August bzw. Februar des jewei-

ligen Jahres erfolgen und ist dann mit dieser gemeinsam zu bewilligen.  

 

Die Leistung ist in den Monaten August bzw. Februar auszuzahlen.“ 

6.4.1 

 

6.4.2 

 

 

 

6.4.3 

 

7. Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II / § 34 Abs. 4 SGB XII)  

7.1. Personenkreis 

Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung zur 

nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs werden berücksichtigt, 

soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtig-

ten nichtzugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu 

bestreiten, Als zumutbare Eigenleistung gilt in der Regel ein Betrag in Höhe von 

5 € monatlich. 

 

Der Leistungsberechtigte muss zur Beantragung den Bescheid über die Schü-

lerbeförderungskosten des Schulverwaltungsamtes einreichen. 

 

7.1.1 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 

 

7.2. Umfang der Förderung  

Es werden maximal die Mehraufwendungen übernommen, die nicht vom Land-

kreis im vollen Umfang sichergestellt werden und die den Eigenbetrag von 5 € 

monatlich übersteigt.  

 

7.2.1 

 

 

 

 

7.3. Dauer der Förderung  

Die Leistung wird für die Dauer des Bewilligungsabschnitts bewilligt. 7.3.1 

 

7.4. Art der Gewährung  

Die Schülerbeförderungskosten werden als Geldleistungen erbracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1 
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8. Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II / § 34 Abs. 5 SGB XII)  

8.1. Ziel der Förderung  

Die außerschulische Lernförderung kann als Sonderbedarf vom Anspruch auf 

Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums erfasst sein. Außer-

schulische Lernförderung ist als Mehrbedarf allerdings nur in Ausnahmefällen 

geeignet und erforderlich und damit notwendig. In der Regel ist sie nur kurzzei-

tig notwendig, um vorübergehende Lernschwächen zu beheben. Sie soll unmit-

telbare schulische Angebote lediglich ergänzen.  

Die unmittelbaren schulischen Angebote haben daher in jedem Fall Vorrang 

und nur dann, wenn diese im konkreten Einzelfall nicht ausreichen, kommt eine 

außerschulische Lernförderung in Betracht, welche die unmittelbaren schuli-

schen Angebote lediglich ergänzen. 

 

Die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Lernförderung be-

zieht sich auf das wesentliche Lernziel1, das sich wiederum im Einzelfall je nach 

Schulform und Klassenstufe aus den schulrechtlichen Bestimmungen ergibt.  

 

8.1.1. Geeignetheit 

Das wesentliche Lernziel in der jeweiligen Klassenstufe ist regelmäßig die Ver-

setzung in die nächste Klassenstufe bzw. das Erreichen des Schulabschlusses. 

Es ist eine auf das Schuljahresende bezogene prognostische Einschätzung 

unter Einbeziehung der schulischen Förderangebote zu treffen.  

 

Zudem kann die Erreichung eines höheren Lernniveaus gefördert werden, wel-

ches die Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt, der weiteren Ent-

wicklung im Beruf und damit der Fähigkeit dient, später den Lebensunterhalt 

aus eigener Kraft bestreiten zu können. 

 

Unter der Voraussetzung, dass ein grundsätzlicher Leistungsanspruch vorliegt, 

ist für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die sich in 

der Phase der Intensivförderung an allgemein bildenden Schulen im Bereich 

„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) bzw. der sich ggf. anschließenden begleiten-

den Förderung an allgemein bildenden Schulen befinden, eine zusätzliche Lern-

förderung ausschließlich im Fachunterricht möglich, nicht jedoch im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache.  

 

Das Erreichen einer besseren Schulformempfehlung stellt regelmäßig keinen 

Grund für Leistungen zur Lernförderung dar. Die Lernförderung ist nicht geeig-

net, wenn damit ein zusätzlich dauerhafter Lernbedarf behoben werden soll. 

 

 

 

 

8.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 

 

 

 

 

8.1.1.1 

 

 

 

 

8.1.1.2 

 

 

 

 

8.1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.4 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
  Siehe dazu § 3 SchulG M-V i.V.m. Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und den 

Wechsel des Bildungsganges sowie über die Berufsreife an den allgemein bildenden Schu-
len vom 1. Juli 2012, in der Fassung vom 21.07.2015. 
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Besondere Einzelfälle  

In Einzelfällen ist zudem eine Leistungsgewährung möglich 

1. zur Vorbereitung auf eine Nachprüfung, 

2. bei krankheitsbedingten längeren Unterrichtsabwesenheit oder 

3. zur Herstellung der Sprachfähigkeit und bei Vorliegen einer Lese- und 

Rechtschreibschwäche sowie Dyskalkulie. 

 

Es ist zu beachten, dass § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche) gegenüber SGB II vorrangig ist. Grundsätz-

lich vorrangige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach § 35a SGB VIII 

schließen jedoch einen vorläufigen Anspruch des Antragstellers nicht aus. 

 

Die Eignung des Anbieters der Lernförderung muss im Rahmen des Abschlus-

ses einer Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Landkreis Mecklen-

burgische Seenplatte mit der Vereinbarung für die individuelle Erbringung und 

Abwicklung der Lernförderung (Anlage 2) nachgewiesen werden. Verantwortlich 

dafür ist das BuT-Management der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seen-

platte. 

 

So kann die Person, die Lernförderung durchführt, aus folgenden Personen-

gruppen kommen:  

1. Schüler höherer Jahrgänge mit der Note „gut“ oder „sehr gut“ in dem zu 

unterrichtenden Fach 

2. Studierende 

3. Wohlfahrtsverbände 

4. anerkannte Träger der Weiterbildung 

5. Träger der Jugendhilfe 

6. pensionierte oder aktive Lehrkräfte 

7. andere Fachkräfte mit entsprechender Qualifikation 

 

Der Leistungsberechtigte hat eine freie Anbieterwahl im Rahmen der Leistun-

gen. Es sind nicht gewerbliche Angebote vorrangig zu nutzen. Gleichfalls sind 

schulähnliche Strukturen anzuwenden, was mit Gruppenunterricht vorrangig 

durchzuführen ist. 

 

8.1.2. Erforderlichkeit 

Erforderlich ist die Förderung in dem Umfang, wie sie zum Erreichen des För-

derziels (z.B. Klassenziel) notwendig ist. Die Lernförderung wird nur für die Fä-

cher berücksichtigt, in denen der Bedarf durch die Schule bestätigt wurde. 

 

Die Lernförderung ist auch dann nicht erforderlich, wenn das Lernziel objektiv 

nicht mehr erreicht werden kann, sondern nach den schulrechtlichen Bestim-

mungen beispielsweise ein Wechsel der Schulform und eine Wiederholung der 

Klasse angezeigt sind. (Prognose Schule negativ) 

 

 

8.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.5 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.6 

 

 

 

 

8.1.1.7 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.9 

 

 

 

 

 

8.1.2.1 

 

 

 

8.1.2.2 
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Liegt die Ursache für die vorübergehende Lernschwäche in unentschuldigtem 

Fehlen oder vergleichbaren Ursachen und bestehen keine Anzeichen für eine 

nachhaltige Verhaltensänderung, ist Lernförderung ebenfalls nicht zu gewähren. 

 

Ausgeschlossen ist eine Lernförderung zudem in Produktionsschulen, da sie 

keine allgemein- bzw. berufsbildenden Schulen im Sinne des Schulgesetzes 

des Landes M-V sind. 

 

Die außerschulische Lernförderung ist stets nur ein ergänzendes und nachran-

giges Angebot, daher muss die Schule nachweisen, dass alle rechtlich vorge-

sehenen oder allgemein erbrachten Förderungen für das Kind ausgeschöpft 

wurden. 

 

8.1.3. Angemessenheit 

Außerschulische Lernförderung ist erst geeignet und erforderlich, wenn unmit-

telbare schulische Angebote nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, 

z. B. individuelle Lernpläne und strukturelle Förderungen wie Förderkurse.  

 

Aufwendungen wie z.B. Fahrkosten zur Lernförderung gehören grundsätzlich 

zu den mit den Regelbedarfen abgedeckten Lebenshaltungskosten. Im Einzel-

fall ist zu prüfen, ob die Erreichbarkeit der Lernförderung mit Hilfe öffentlicher 

Verkehrsmittel gegeben ist. 

 

Lernmaterialien werden nicht vom Begriff der Lernförderung umfasst, sondern 

gehören zu dem persönlichen materialbezogenen Schulbedarf. Auch eine 

Überschreitung der festgelegten Beträge führt nicht dazu, dass Aufwendungen 

als „Lernförderung“ Anerkennung finden. 

 

Die Lernförderung soll laut Empfehlung des Kultusministeriums M-V hinsichtlich 

ihres zeitlichen Umfangs folgende Obergrenzen nicht überschreiten.  

 

 Jahrgangsstufe 1 - 6: maximal 1 Stunde am Tag, maximal 3 Stunden in 

der Woche  

 ab Jahrgangsstufe 7: maximal 2 Stunden am Tag, maximal 4 Stunden in 

der Woche  

 

Dabei wird unter einer „Stunde“ eine 45-minütige Unterrichtsstunde verstanden. 

Der Gruppenunterricht umfasst eine Personenzahl von zwei bis maximal fünf 

Leistungsberechtigten und ist vorrangig zu gewähren. 

 

Unter Berücksichtigung der freien Anbieterwahl (sofern die Eignung gegeben 

ist), kann eine Übernahme von Zugangsgebühren für Lernförderung bei ei-

nem kommerziellen Anbieter einmalig bis zu einer Höhe von 20 EUR gewährt 

werden. Vorrangig sind jedoch vergleichbare Anbieter ohne zusätzliche Gebüh-

ren in Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 

 

 

8.3.4 

 

 

 

8.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.6 

 

 

8.3.7 

 

 

 

 

8.3.8 

 

 

 

8.1.2.3 

 

 

 

8.1.2.4 

 

 

 

8.1.2.5 

 

 

 

 

 

8.1.3.1 

 

 

 

8.1.3.2 

 

 

 

 
8.1.3.3 
 
 
 
 
 
8.1.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3.5 
 
 
 
 
8.1.3.6 
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Es sind folgende maximale Kostensätze für die Lernförderung festgelegt: 

 

Berufsgruppe Differenzierung 

Kostensätze 

Gruppen-

unterricht 

Einzel-

unterricht 

Schüler, Dritte  / 10,00 EUR 
    

Studenten / ande-

re Fachkräfte 

angestellt beim ge-

werblichen Anbieter 
10,00 EUR 15,00 EUR 

 Honorarkraft beim ge-

werblichen Anbieter 
10,00 EUR 13,00 EUR 

 Honorarkräfte ohne 

gewerblichen Anbieter 
10,00 EUR 14,00 EUR 

    

Lehrer und  

Fachkräfte 

mit Qualifikation zur 

Gleichstellung Lehrkraft 

angestellt beim ge-

werblichen Anbieter 
14,00 EUR 23,00 EUR 

 Honorarkraft beim ge-

werblichen Anbieter 
14,00 EUR 20,00 EUR 

 Honorarkräfte ohne 

gewerblichen Anbieter 
14,00 EUR 21,00 EUR 

 

8.1.3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.1 Berufsgruppen 

Lehrer 

Unter einem Lehrer versteht man jegliche Person mit einem abgeschlossenen 

pädagogischen Hochschulstudium.  

 

Fachkraft mit Qualifikation zur Gleichstellung als Lehrkraft 

Dem Lehrer gleichgestellt wird eine Person, wenn sie ein sonstiges abge-

schlossenes Hochschulstudium aufweist sowie weitere Nachweise erbringt. 

 

Als Nachweise können unter anderem: 

1. Zertifikate / Pädagogische Lehrgänge z.B. Lerntrainer 

2. Lehrerfahrungen bei der Lernförderung von mindestens fünf Jahre 

anerkannt werden. 

 

Studenten / Andere Fachkräfte 

Als Student bezeichnet man eine Person, die an einer Hochschule immatriku-

liert ist und eine akademische Ausbildung oder eine hochschulmäßige Weiter-

bildung durchführt. 

 

Andere Fachkräfte sind Personen, die mindestens eine staatlich anerkannte 

Ausbildung haben, aber nicht dem Lehrer gleichgestellt werden. 

 

Schüler / Dritte 

Als Schüler bezeichnet man Personen, die an den schulischen Einrichtungen 

 

 

8.1.3.1.a 

 

 

 

8.1.3.1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.1.c 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.1.d 
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nach Rn. 4.2.3 und 4.2.4 angemeldet sind. 

Dritte können z.B. Personen sein, die ehrenamtlich bei Wohlfahrtsverbänden 

tätig sind. 

 

 

8.1.3.2 Differenzierungen 

Angestellt beim gewerblichen Anbieter 

Als angestellt gilt eine Person, wenn sie mit einem gewerblichen Anbieter einen 

gültigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat. 

 

Honorarkraft beim gewerblichen Anbieter 

Eine Honorarkraft ist eine Person, die eine gültige Vereinbarung mit dem ge-

werblichen Anbieter besitzt, die eine Tätigkeit nebenberuflich oder als freier Mit-

arbeiter ausübt und dafür ein Entgelt erhält. 

 

Honorarkraft ohne gewerblichen Anbieter 

Eine Honorarkraft ist eine Person, die eine Tätigkeit nebenberuflich oder als 

Selbstständiger ausübt und dafür ein Entgelt laut Vereinbarung mit dem Land-

kreis erhält. 

 

8.2. Verfahrensablauf zur Bewilligung der Leistung 

8.2.1. Antragstellung 

Der Leistungsberechtigte stellt einen „Antrag auf Lernförderung“ mit dem bereit-

gestellten Formular beim zuständigen Sozialleistungsträger2.  

Dabei ist die Notwendigkeit durch die Schule mit der „Notwendigkeitsbescheini-

gung“ (Anlage 3) entsprechend nachzuweisen und von der Schulleitung per 

Unterschrift zu bestätigen sowie das aktuellste Zeugnis mit einzureichen. 

 

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgt die Bewilligung dem Grunde 

nach. 

 

8.2.2. Bestätigung des Leistungsanbieters 

Diese Bewilligung ist vom Leistungsberechtigten zusammen mit dem Formular 

„Bestätigung des Lernförderers“ (Anlage 4) beim Leistungsanbieter einzu-

reichen. Das Formular  ist von dem Leistungsanbieter auszufüllen, insbesonde-

re die Benennung des Problemfeldes/Defizit ist mit kurzen Stichpunkten zu be-

nennen und Einzelunterricht gesondert zu begründen. Die Benennung des Defi-

zits/ Problemfeldes könnte beispielsweise wie folgt aussehen: Fach Mathematik 

/ Problemfeld Geometrie oder Fach Deutsch / Problemfeld Grammatik. 

Das ausgefüllte Formular ist an den zuständigen Sozialleistungsträger zurück-

zusenden. 

 

8.2.3. Buchung des Betrages 

Nach der Vorlage dieses oben genannten Formulars erfolgt die Buchung der 

 

 

8.1.3.2.a 

 

 

 

8.1.3.2.b 

 

 

 

 

8.1.3.2.c 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.1 

 

 

 

 

 

8.2.1.2 

 

 

 

8.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3.1 

                                                
2
  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – Sozialamt und Bürgerservice sowie Jobcenter 

MSE-Nord und MSE-Süd 
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Summe auf die Bildungskarte. Der Monatsbetrag berechnet sich dabei nach 

den Wochenstunden x Kostensatz x 4,167. 

 

8.2.4. Dauer der Bewilligung 

Die Lernförderung wird grundsätzlich für einen Zeitraum von 6 Monaten bewil-

ligt, Gründe für eine verkürzte Bewilligungszeit bilden das Erhalten des Jahres-

zeugnisses, das Einsetzen der Sommerferien und ggf. das Ablaufen des aus-

gehenden Grundleistungsbescheides. Für die Verlängerung der Bewilligung 

muss eine erneute Antragsstellung erfolgen. 

 

8.2.5. Nachweis 

Nach dem Ende des Förderzeitraumes erfolgt der Nachweis (Anlage 5) der er-

brachten Förderung durch den Förderer. Dieser ist sowohl vom Lernförderer als 

auch von den Eltern zu unterschreiben. 

 

9. Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II / § 34 Abs. 

6 SGB XII) 

9.1. Ziel der Förderung 

Mit dieser Förderung werden die Mehraufwendungen für Schülerinnen und 

Schüler gewährt, die an einer in schulischer Verantwortung angebotenen Mit-

tagsverpflegung teilnehmen und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln und 

Kräften decken können. 

 

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das Schulmittagessen im 

Regelfall höhere Kosten verursacht, als im Regelbedarf für die Mittagsverpfle-

gung enthalten sind. Diese Kosten sollen ausgeglichen werden.  

Die Anerkennung der Mehraufwendungen setzt deshalb allerdings voraus, dass 

das Mittagessen in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaft-

lich ausgegeben und eingenommen wird. Belegte Brötchen und kleinere Mahl-

zeiten, die an Kiosken auf dem Schulgelände verkauft werden, erfüllen diese 

Voraussetzungen nicht.  

 

Die Bedarfsbemessung der Höhe nach erfolgt anhand der durchschnittlichen 

Anzahl der Tage, an denen Schülerinnen und Schüler an einer Schule mit an-

gebotener Gemeinschaftsmittagsverpflegung die Leistung in Anspruch nehmen 

können. Abweichungen aufgrund von beweglichen Ferientagen, Unterrichtsaus-

fall, schulinternen Fortbildungen, vorübergehender Erkrankung und Klassen-

fahrten sind nicht zu berücksichtigen. Laut Empfehlung des Deutschen Vereins 

für öffentliche und private Fürsorge sowie des Landes M-V kann diese Rege-

lung auch auf die Bedarfsermittlung beim Mittagessen in Kindertageseinrichtun-

gen angewendet werden. 

 

Mittagsverpflegungen, die an Ganztagsschulen, Ganztagseinrichtungen und 

Kindertageseinrichtungen in den Ferien angeboten werden, sind ebenfalls als 

Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung anzuerkennen. 

 

 

 

 

 

8.2.4.1 

 

 

 

 

 

 

8.2.5.1 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 

 

 

 

 

9.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4 
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9.2. Personenkreis 

Als Personenkreis kommen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Kinder, 

die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet 

wird, in Betracht. Insofern wird auf Nr. 4.2. der RL (Rn 4.2.1ff) verwiesen. 

 

9.3. Umfang der Förderung 

Die Leistung wird nur bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsver-

pflegung gewährt.  

 

Erbracht wird ein monatlicher Zuschuss zu den Kosten für die Teilnahme an 

einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Ein Eigenanteil in Höhe von ei-

nem Euro pro Mittagessen ist vom Berechtigten zu übernehmen. Dies folgt 

aus dem in der Regelleistung enthaltenen Anteil für Ernährung (hier: Mittages-

sen).  

 

Die Mittagsverpflegung für die Einrichtungen richtet sich nach den Standards 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Diese beinhalten ein tägliches An-

gebot an Rohkost, Salat oder gegartem Gemüse, eine Stärkebeilage sowie ein 

Getränk. Eine darüber hinaus gehende Kostenübernahme von Getränken wird 

nicht gewährt. 

 

9.2.1 

 

 

 

 

9.3.1 

 

 

9.3.2 

 

 

 

 

 

9.3.3 

 

 

 

9.4. Art und Dauer der Gewährung  

Die Leistung wird für die Dauer des Bewilligungszeitraums der Hauptleistung 

über die Bildungskarte erbracht, so dass nur Anbieter abrechnen können, mit 

denen der Landkreis eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen hat. 

 

Sollte eine Bewilligung auf der Bildungskarte nicht möglich sein, kann der Leis-

tungsberechtigte den Sozialleistungsträger Rechnungen über die gemeinschaft-

liche Mittagsverpflegung einreichen. Dabei ist zu beachten, dass auf den Rech-

nungen die Anzahl der Tage, die Anzahl der Portionen und die Höhe der Kosten 

ausgewiesen sind. 

 

In diesem Fall erfolgt eine Erstattung der Kosten auf das Konto des Leistungs-

berechtigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 

 

 

 

9.4.2 

 

 

 

 

 

9.4.3 
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10. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  

(§ 28 Abs. 7 SGB II / § 34 Abs. 6 SGB XII) 

10.1. Ziel der Förderung  

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, sich in 

Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen zu engagieren, dort mitzumachen und 

Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen.  

 

Die Leistung kann individuell eingesetzt werden für:  

1. Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit  

(z.B. Fußballverein, Jugendgruppe, Heimatverein),  

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (z. B. Teilnahme am (Einzel-) Un-

terricht in einer Musikschule oder in einer Jugendkunstschule),  

3. Angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z. B. Museumsführungen) 

4. die Teilnahme an Freizeiten (z.B. Ferienlager). 

 

Hierdurch sollen Aktivitäten gefördert werden, die die soziale Bindungsfähigkeit 

fördern. Hiervon grenzen sich ausschließlich individuelle Freizeitgestaltungen, 

wie z.B. der Besuch von Gaststätten, Kinos, Zoo oder vergleichbare private 

Freizeitaufenthalte ab. 



10.1.1 

 

 

 

10.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.3 

 

 

10.2. Personenkreis  

Hier wird nochmals auf die Nr. 1.2 der RL verwiesen. Insbesondere dürfen die 
Kinder und Jugendlichen das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

10.2.1 

 

10.3. Umfang der Förderung  

Die Förderung beträgt bis zu 10 EUR monatlich. Es werden jedoch nur tatsäch-

lichen Aufwendungen übernommen. 

 

10.4. Art und Dauer der Gewährung  

Die Leistung wird über die Bildungskarte erbracht, so dass nur Anbieter abrech-

nen können, mit denen der Landkreis eine entsprechende Vereinbarung abge-

schlossen hat. 

 

Grundsätzlich wird die Leistung für die Dauer des Bewilligungszeitraums der 

Hauptleistung zuerkannt. Teilhabeleistungen können jedoch angespart werden. 

In der Bund-Länder-AG wurde in 2012 Einigkeit dazu erzielt, dass mit der Stel-

lung eines „Antrages dem Grunde nach“ (=Globalantrag, vgl. Rn 2.1.2.) eine 

Ansparphase beginnt, auch wenn der Bedarf erst zu einem späteren Zeitpunkt 

anfällt und somit konkretisiert wird. Der Ansparzeitraum ist dabei nicht auf ei-

nen Bewilligungszeitraum beschränkt, aber maximal auf 12 Monate befristet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.1 

 

 

 

10.4.1 

 

 

 

10.4.2 
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11. Sonstige ergänzende Regelungen 

11.1. Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen  

Nach SGB II und SGB XII 

Bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen und der Entscheidung über die 

Aufhebung und Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 

SGB II ist § 40 Abs. 6 Satz 3 SGB II zu beachten. 

 

12.   In-Kraft-Treten 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung zum 20.08.2018 in Kraft. 

 

Die Richtlinien des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zur Umsetzung 

der Bedarfe für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II und § 34 SGB XII sowie 

gem. § 6 BKKG vom 01.01.2013 werden durch diese Richtlinie außer Kraft ge-

setzt. 

 

Neubrandenburg, 16.08.2018 

 

 

gez. 

Heiko Kärger 

Landrat  

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1- Bestätigung einer mehrtägigen Klassenfahrt 

Anlage 2- Vereinbarung für die individuelle Erbringung und Abwicklung der     

                Lernförderung aus dem Bildungs-und Teilhabepaket 

Anlage 3- Bestätigung der Schule über die Notwendigkeit von Lernförderung 

Anlage 4- Bestätigung des Lernförderers 

Anlage 5- Leistungsnachweis Lernförderung- LK MSE 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1 

 
 
 
 
 
 
12.1. 
 
12.2. 
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Bestätigung einer mehrtägigen Klassenfahrt 
 

 

Von dem/r Antragsteller/in auszufüllen!  
 

 

 

Von der Schule auszufüllen! 
 

 

Angaben zur Klassenfahrt 

 
Zeitraum:       vom: _____________________   bis: _____________________ 
 
Ziel der Fahrt – Ort: __________________________________________________________ 
                                   
                                __________________________________________________________ 
 
 
 
Gesamtkosten pro Schüler (ohne Taschengeld):  _______________________  

 
 
Davon zu zahlen am:  ______________________  Betrag: _________________ 
 
Davon zu zahlen am:  ______________________  Betrag: _________________ 
 
 
Davon bereits gezahlt / angezahlt:  _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Klassenfahrt wird entsprechend den schulrechtlichen Bestimmungen zur Durchführung von Schulfahrten 
geplant und durchgeführt. 

 

 
 
 
 
 

____________________________ ___  ______________________________________ 
Ort , Datum                                                                 Stempel und Unterschrift der Schule 
 
 
 

____________________________ ___                      ______________________________________ 
Ort , Datum                                              Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 

Angaben zum/r Schüler/in 

 
Name, Vorname:  ___________________________________________________________ 
 
               Klasse:  _________________________ 
 
               BG-Nr. / Wohngeldnummer:  _________________________ 

 

Zu zahlen auf die Bankverbindung 

 
Kontoinhaber:            _____________________________________________________________ 
   
IBAN:                         _____________________________________________________________ 
 
BIC:                           _____________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut:             _____________________________________________________________ 
 
Verwendungszweck:  _____________________________________________________________ 
 
                                   _____________________________________________________________ 
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Vereinbarung  
         

         

         

für die individuelle Erbringung und Abwicklung 

der Lernförderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
         

         

         

         

         

         

zwischen 

         

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
vertreten durch Herrn Heiko Kärger -Landrat- 

Platanenstraße 43 

17033 Neubrandenburg 

         

und 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (nachfolgend '' Leistungsanbieter '' genannt) 
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1. Gegenstand der Vereinbarung        

         

Die zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus Punkt 2 und der dazugehörigen Anlage. 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Abrechnung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilha-

bepakets für Personen mit Leistungsanspruch („Leistungsberechtigte“) über die Bildungskarte. Der Leis-

tungsanbieter rechnet seine Leistungen nach der in Punkt 3 beschriebenen Verfahrensweise ab. 

 

2. Inhalt der Leistung und Höhe der Vergütung  
1) Der Leistungsanbieter bietet folgende Leistungen im Bereich der Lernförderung an: 

 

Fach / Unterrichtsform 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Die Vergütung richtet sich nach den festgelegten Beträgen aus der Richtlinie zum § 6b BKGG und  

    § 28 SGB II, § 34 SGBXII, § 3 AsylbLG. Bitte füllen Sie hierzu die Anlage 2.2 aus.  

 

3) Die Leistungen werden ab dem    abgerechnet. 

 

3. Abrechnung 
(1) Der Leistungsanbieter wird nach Abschluss der Vereinbarung durch den Landkreis im Onlineportal      

      www.bildungs-karte.org freigeschaltet.  

        

(2) Durch Eingabe der Kartennummer rechnet der Leistungsanbieter die von ihm erbrachte Leistung    

      der Bewilligung ab.  

      Eine abweichende Verfahrensweise zur Abbuchung kann im Ausnahmefall vereinbart werden. 

 

(3) Die bis zum letzten Kalendertag des Monats abgerechneten Leistungen werden in der Regel bis  

     zur Mitte des Folgemonats auf das hinterlegte Konto des Anbieters erstattet.  

    

(4) Es dürfen nur vereinbarte Vergütungen für tatsächlich erbrachte Leistungen durch den 

     Leistungsanbieter gegenüber dem Leistungsberechtigten über die Bildungskarte abrechnet     

     werden. 

 

(5)  Der Leistungsanbieter gibt dem Leistungsträger auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte und  

       Nachweise zu abgerechneten Leistungen.      

        

(6)  Die Abrechnung von Leistungen wird bis zur Prüfung unterbrochen, wenn dem Leistungsträger Tatsa-      

       chen bekannt werden, die darauf hinweisen, dass der Leistungsanbieter nicht mehr die erforderliche      

       Eignung, Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit besitzt. 
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4. Rückerstattung 

 

(1) Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, zu viel abgebuchte Beträge, insbesondere bei Abweichungen 

von den Vergütungen gemäß der Anlage 2.2 dieser Vereinbarung, doppelte Abbuchung oder Abbu-

chungen außerhalb des Bewilligungszeitraumes des Leistungsberechtigen, an den Leistungsträger zu-

rückzuzahlen. 

 

(2) Die Rückerstattung muss direkt an den Leistungsträger erfolgen und wird nicht über den externen Be-

treiber der Bildungskarte abgewickelt. 

 

5. Datenaustausch und Datenschutz      
   

 (1) Der Leistungsanbieter und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verpflichten sich zur Einhaltung 

der Bestimmungen aus dem          

      

      ○ Bundesdatenschutzgesetz          

      ○ Jugendschutzgesetz         

      ○ Jugendmedienschutzgesetz         

      ○ EU-Datenschutzgrundverordnung 

         

(2) Der Leistungsanbieter verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass bei der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten, die besonderen Bestimmungen des Sozialdatenschutzes eingehal-

ten werden. Der Leistungsanbieter geht mit allen Sozialdaten streng vertraulich um.  

 

(3) Der Leistungsanbieter ist damit einverstanden, dass die für die Abrechnung erforderlichen Daten auch 

anderen Leistungsträgern und der Abrechnungsfirma zur Verfügung gestellt und dort elektronisch er-

fasst und gespeichert werden. 

 

(4) Der Leistungsanbieter kann selbst entscheiden, ob seine Angebote – einschließlich der erforderlichen 

personenbezogenen Daten (z.B. Ansprechpartner, Anschrift) – für alle Nachfragenden in der Suchfunk-

tion auf der Internetplattform www.bildungs-karte.org einsehbar sind. Die Aktivierung oder Deaktivierung 

kann vom Leistungsanbieter jederzeit selbstständig in den eigenen Daten durchgeführt werden. 

 

(5)   Der Sozialleistungsträger verpflichtet sich personenbezogene Daten des Leistungsanbieters gemäß EU-  

       Datenschutzgrundverordnung zu behandeln. (Anlage 2.3) 

 

6. Geltungsdauer und Kündigung 
 

 (1) Diese Vereinbarung tritt ab _________   in Kraft.  

    

(2) Die Laufzeit der Vereinbarung ist grundsätzlich unbefristet. Sie kann jederzeit von einem der beiden 

Partner mit Wirkung für den nächstfolgenden Monat gekündigt werden.    

        

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der Leistungsträger 

behält sich eine außerordentliche Kündigung insbesondere vor: 

 wenn eine Gefährdung des Wohls der Leistungsberechtigen zu befürchten ist, z.B. wenn der   

Leistungsanbieter jugendgefährdende, strafbare oder verfassungsfeindliche Zielsetzungen verfolgt 

oder Kindern und Jugendlichen Zugang zu Medien verschafft, die solche Inhalte haben. 

 bei grober Verletzung der gesetzlichen oder vertraglichen vereinbarten Verpflichtungen gegenüber 

dem Leistungsberechtigen oder dem Leistungsträger, wenn ein Festhalten an der Vereinbarung 

http://www.bildungs-karte.org/
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nicht mehr zumutbar ist z.B. 

o bei gravierenden Mängeln in der Leistungserbringung 

o wenn festgestellt wird, dass der Leistungsanbieter nicht erbrachte Leistungen abrechnet. 

 wenn der Gegenstand der Vereinbarung entfällt. 

 

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

7. Anforderungen an den Leistungsanbieter    
     

Der Leistungsanbieter ist privatrechtlich organisiert.       

  

         

 JA         

 NEIN        

         

Er bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung und unterzeichnet die Erklärung laut   

Anlage 1.         

          
Ort, Datum       Ort, Datum 

     

  

 

  

         

              

Unterschrift Leistungsanbieter    LK Mecklenburgische Seenplatte 
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Anlage 2.1 

 

Erklärung über das Bekenntnis und das Eintreten für die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung 

 

Mir ist bekannt, dass ein Anbieter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets nach SGB II/SGB XII nur 

dann als geeignet beurteilt werden kann, wenn er die Gewähr für eine den Zielen des 

Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. Diese Gewähr bietet er nur dann, wenn er positiv im Sinne der 

obersten Grundsätze der freiheitlichen Demokratie wirkt. Die Gewähr bietet er nicht, wenn er (gemessen an 

dem Erfordernis des positiven Wirkens) begründete Zweifel an seiner Arbeit aufkommen lässt. 

(Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 16.Februar 1978 - 5 C 33.76 - in: BVerwGW 55, 232)  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zu den Grundsätzen der freiheitlichen Demokratie bereits in seinem  Ur-

teil vom 23. Oktober 1952 - 1BvB 1/51 - (BVerwGE 2,1,12 f.) ausgeführt. So lässt sich die freiheitlich-

demokratische Grundordnung als eine Ordnung bestimmen, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Will-

kürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den 

grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen:   

> die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der   

   Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, unter Beachtung des Jugendschutzes und des   

   Kindeswohls 

> die Volkssouveränität, > die Gewaltenteilung, > die Verantwortlichkeit der Regierung   

> die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, > die Unabhängigkeit der Gerichte, > das Mehrparteiensystem    

   und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige  

   Bildung und Ausrüstung einer Opposition.  

 

In Kenntnis des Vorstehenden erkläre ich,  

 

 

 
 (Name, Vorname, Geburtsname) 

  

Für den (Leistungsanbieter)                                          

 

als (Funktion)                                                                                         Handlungsbefugten folgendes: 

        

Ich bejahe die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des 

Grundgesetzes und bin bereit, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlich demokrati-

schen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten.  

 

Ich versichere ausdrücklich, dass ich in keiner Weise Bestreben unterstütze und unterstützen werde, deren 

Ziele gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung oder gegen eines ihrer grundlegenden Prinzipien 

gerichtet sind.  

 

Ich versichere ferner, dass ich nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit ver-

stoßen werde. Ich erkläre, dass ich nicht Mitglied in einer Partei oder einer sonstigen Gruppierung mit einer 

der Verfassungsordnung widersprechenden Zielsetzung bin.     

     

    

Ort, Datum, Unterschrift Leistungsanbieter 
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Anlage 2.2  

Übersicht der Lehrkräfte 

 

Name, Vorname fachliche Qualifikation Differenzierung festgesetzter Kostensatz 

(vom LK auszufüllen) 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson   

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

      

 

Schüler  Student  Lehrer  

andere Privatperson  

Angestellter   

Honorarkraft  

 

Bitte reichen Sie je Lehrkraft Nachweise zur fachlichen Eignung (z.B. Zeugnisse/ Urkunden/ Zertifikate/ 

Abschlüsse) und ein erweitertes Führungszeugnis ein.  

Änderungen z.B. Personalabgänge und Personalzugänge sind dem Leistungsträger unverzüglich mitzuteilen. 
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Anlage 2.3  

 

Verpflichtung auf die Vertraulichkeit (Datengeheimnis) 
zur Einhaltung der Anforderungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO) 
 

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verpflichtet sich, keine personenbezogenen Daten 
unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten werden daher nur verarbeitet, wenn eine Ein-
willigung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser 
Daten vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflich-
tungen: 

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verar-

beitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“), 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit 

diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“), 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-

wendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“), 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemesse-

nen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke 

ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“), 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lan-

ge ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Speicher-

begrenzung“), 

f) und in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezo-

genen Daten, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung 

durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet („Integrität und 

Vertraulichkeit“). 

Daneben können besondere Berufs-/Amtsgeheimnisse bestehen, die zur weitergehenden Ge-
heimhaltung der Daten verpflichten – z. B. Steuergeheimnis (§ 30 Abgabenordnung), Sozialge-
heimnis (§ 35 Sozialgesetzbuch 1), Meldegeheimnis (§ 7 Bundesmeldegesetz), Fernmeldege-
heimnis (§ 88 Telekommunikationsgesetz).  

Diese Verpflichtung auf die Vertraulichkeit besteht insbesondere mit Bezug zu der in Anlage 2 der 
Vereinbarung für die individuelle Erbringung und Abwicklung der Lernförderung aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket getätigten Angaben zu den Lehrkräften und ohne zeitliche Begrenzung auch 
nach Beendigung der Tätigkeit bzw. dem Ende der oben genannten Vereinbarung fort. 

 

Außerschulische Lernförderung ist erst geeignet und erforderlich, wenn unmittelbare schulische 

Angebote nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, z.B. Lernpläne und strukturelle För-

derungen wie Förderkurse.  
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 Hinweise für Lehrkräfte zum Ausfüllen des Formulars des Sozialleistungsträgers über 
die Notwendigkeit von Lernförderung nach § 28 Abs. 5 SGB II  
 

1. Das Formular kommt zur Anwendung, wenn aus Sicht der Schule für den Schüler/die 
Schülerin nicht zu erwarten ist, dass bei Ausschöpfen im Rahmen der schulischen För-
derung eines der wesentlichen Lernziele - z. B. Versetzung oder Verhinderung einer 
drohenden Versetzungsgefährdung, Erreichung eines höheren Lernniveaus (z. B. Mitt-
lere Reife) zur Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt für Abgangs- 
und Vorabgangsklassen - er-reicht werden kann. Außerdem ist Voraussetzung, dass 
bei Wahrnehmung der zusätzlichen Lernförderung nach derzeitigem Stand mit Blick auf 
den Schüler/die Schülerin von Erfolg auszugehen ist. Der Schulleiter/die Schulleiterin 
bestätigt den zusätzlichen Förderbedarf mit seiner/ihrer Unterschrift auf dem Formblatt. 
Er/Sie kann ein Mitglied der Schulleitung mit dieser Aufgabe beauftragen.  

 
2. Von einer längeren Krankheit ist in der Regel dann auszugehen, wenn der/die Schü-

ler/in mindestens zwei Wochen nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Besondere Um-
stände, wie z. B. Prüfungsvorbereitungen lassen eine unmittelbare Antragstellung zu.  

 
3. In den im Formular aufgeführten Fächern liegen „nicht ausreichenden Leistungen“ bzw. 

liegt eine „Versetzungsgefährdung“ vor. Von Versetzungsgefährdung ist bei der Bewer-
tung „mangelhaft“ (Note 5) oder „ungenügend“ (Note 6) in einem Fach im Halbjahres-
zeugnis auszugehen, ausgenommen sind die Fächer Sport, Musik, Kunst.  

           Versetzungsgefährdung liegt auch vor, wenn Erziehungsberechtigte entsprechende  
           Information gem. § 4 VKDVO M-V erhalten haben („blauer Brief“).  
 

4. Umfang für eine angemessene Lernförderung:  
 
   -  unter Berücksichtigung der täglichen Unterrichtsdauer und gegebenenfalls von    

    Ganztagsangeboten, Schulwegzeiten, Hausaufgabenzeiten, erforderlicher Freizeit    
    sollten insgesamt (Summe aller benannten Fächer) folgende Obergrenzen in der  
    Regel nicht überschritten werden:  

 

     o Jahrgangsstufe 1 - 6: maximal 1 Stunde am Tag, maximal 3 Stunden in der Woche  

     o ab Jahrgangsstufe 7: maximal 2 Stunden am Tag, maximal 4 Stunden in der Woche  

 
 -  Zeitraum der Förderung: maximal 6 Monate, ein Folgeantrag über den ge-nannten    

  Zeitraum ist möglich.  
 

5.  Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die sich in der Phase 
der Intensivförderung an allgemein bildenden Schulen im Bereich „Deutsch als Zweit-
sprache“ (DaZ) bzw. der sich ggf. anschließenden begleitenden Förderung an allge-
mein bildenden Schulen befinden, ist eine zusätzliche Lernförderung ausschließlich im 
Fachunterricht möglich, nicht jedoch im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“. Im Zwei-
felsfall hat eine Beratung durch die zuständige DaZ-Koordinatorin/ den zuständigen 
DaZ-Koordinator stattzufinden.  
Hinweis: „Deutsch als Zweitsprache“ ist kein Fach. 
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Bestätigung des Lernförderers 
in Rahmen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII, 34 SGB XII, § 6b BKGG, § 3 AsylbLG 
 
 

Name/Organisationsname des Lernförderers:______________________________________ 
 

Anschrift: _____________________________________________ 
 
 
 

Für den Schüler/ die Schülerin ________________________________________________, 
 
geboren am _____________, wohnhaft __________________________________________ 
 
biete/n ich/wir verbindlich folgende Lernförderung an: 
 
● Unterichtsfächer___________________________________________________________ 
 

● Klassenstufe ________ 

 

 Gruppenunterricht    Einzelunterricht (ist zu begründen) 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Benennung des Problemfeldes/Defizit: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Die Lernförderung wird durchgeführt von: Frau / Herrn ______________________________     
                                                                                              (Vor und Nachname) 

 Schüler/ Dritte   Student / andere Fachkräfte   Lehrer / Fachkräfte 

 
● Vom Landkreis bestätigter Kostensatz: _________ 
 
 

 
 
 
● Nach dem Ende des Förderzeitraumes erfolgt der Nachweis der erbrachten Förderung durch    
   den Förderer. Dieser ist sowohl vom Lernförderer als auch von den Eltern zu unterschreiben. 
 
● Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
        ______________________________ 
             Unterschrift Leistungsanbieter 
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Leistungsnachweis Lernförderung – Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
Name und Anschrift des Leistungsanbieters:  

 

      

 

 

 

 

Name und Anschrift des Leistungsberechtigten : 

 

      

 

Abrechnungszeitraum  von/ bis:       

 

 

bewilligte Lernförderungsstunden  im Monat:        

 

 

               
 

 
Datum Uhrzeit Unterrichtsfach Unterschrift der Eltern 

des Kindes /  

Jugendlichen 

Unterschrift Lernförderer 
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